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Stadt Laichingen                                  geänderte Fassung         BU Nr. 42/2015 
Hauptamt 
 
 
Erhöhung der Elternbeiträge für den Besuch der kommunalen Kindergärten zum 
Kindergartenjahr 2015/2016  
 
1. Vorlage 
an den Gemeinderat zur Beschlussfassung in der Sitzung am 06.07.2015 (öffentlich) 
 
2. Sachdarstellung 
Die Landesverbände der Kindergartenträger, der Gemeindetag Baden-Württemberg, 
der Städtetag und die Landesverbände der kirchlichen Kindergartenträger empfehlen, 
im Hinblick auf die laufenden Tarifverhandlungen für die Vergütung der Erzieherinnen, 
die eine deutliche Erhöhung ihrer Vergütung fordern (bis zu 10%), nur die 
Gebührenerhöhung für das kommende Kindergartenjahr zu beschließen.  
 
Basis für die Erhöhung der Gebühren  ist, wie in früheren Jahren, das landesweit 
angestrebte Ziel, einen Kostendeckungsgrad von 20% der laufenden Betriebskosten 
zu erreichen. 
Unter Berücksichtigung der aktuellen Zahlen ergibt sich für das Jahr 2014 bei den 
kommunalen Kindergärten (Kita Brühl, Bleichberg  und Kunterbunt) ein 
durchschnittlicher Deckungsgrad von 16,8%. 
 
Die Stadt Laichingen und die kirchlichen Kindergartenträger erheben seit vielen 
Jahren den Elternbeitrag einkommensabhängig in drei Stufen.  Bei der 
Trägerbesprechung am 9. Juni hat die Verwaltung vorgeschlagen, die 
einkommensabhängige Gebührenerhebung aufzugeben und, wie die Mehrheit der 
Städte u Gemeinden in Baden-Württemberg, einkommensunabhängige Gebühren für 
alle Betreuungsformen festzusetzen. Nachdem sich die Trägervertreter in der 
Besprechung nicht auf diese Änderung einigen konnten, hat die Verwaltung den 
nachfolgend dargestellten Erhöhungsvorschlag für alle Betreuungsformen – wie bisher 
einkommensabhängig – vorgelegt.  
Nach ausführlicher Diskussion hat der Ausschuss mit einstimmigem Beschluss dem 
Gemeinderat empfohlen, wie nachfolgend dargestellt zu beschließen. 
 
Regelgruppe mit/ohne verlängerte Öffnungszeit (30 Wochenstunden) ab 2,9 
Jahren: 
 

Stufen Nettoeinkommen 
1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 

4 Kinder und  
mehr 

in der Familie unter 18 Jahren 

I: bis 1.500 €  Bisher  Bisher  Bisher  Bisher 

2015/2016 60 € 59 € 49 € 48 € 36 € 35 € 10 € 10 € 

II: 1.500 € bis 2.600 €  Bisher  Bisher  Bisher  Bisher 

2015/2016 100 € 97 € 76 € 74 € 50 € 49 € 18 € 18 € 

III: über 2.600 €  Bisher  Bisher  Bisher  Bisher 

2015/2016 130 € 125 € 100 € 97 € 68 € 65 € 40 € 40 € 

*die rot markierten Zahlen entsprechen der Landesempfehlung 
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Neu ist, dass die Kinder ab 2,9 Jahren die Regelgruppengebühr bezahlen. Bisher galt 
dieser Tarif erst ab 3 Jahren. Da jedoch annähernd alle Kinder ab 2,9 Jahren in den 
Kindergarten gehen, erspart man sich den Verwaltungsaufwand der „3-
Monatsgebühr“. 
In den Teilorten Suppingen, Machtolsheim und Feldstetten besteht die Möglichkeit, 
Kinder schon ab 2 Jahren betreuen zu lassen. Hierbei beansprucht ein Kind von 2 - 
2,9 Jahren zwei Kindergartenplätze.  
 
Altersgemischte Gruppe von 2 - 2,9 Jahre (30 Wochenstunden) nur für 
Suppingen, Machtolsheim und Feldstetten: 
 

Stufen Nettoeinkommen 
1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 

4 Kinder und 
mehr 

in der Familie unter 18 Jahren 

I: bis 1.500 €  Bisher  Bisher  Bisher  Bisher 

2015/2016 78 € 76 € 63 € 61 € 45 € 44 € 14 € 14 € 

II: 1.500 € bis 2.600 €  Bisher  Bisher  Bisher  Bisher 

2015/2016 140 € 120 € 125 € 120 € 63 € 61 € 27 € 26 € 

III: über 2.600 €  Bisher  Bisher  Bisher  Bisher 

2015/2016 160 € 155 € 125 €   123 € 85 € 81 € 51 € 51 € 

 
 
Die Betreuungszeit im Krippenbereich (U3) beträgt 35 Wochenstunden und im 
Kindergartenbereich (Ü3) 30 Wochenstunden. Um den Wochenumfang für 
Berufstätige aufrecht zu erhalten, wird nun, vorerst auf zwei Jahre begrenzt, das 
Betreuungsmodell VÖ7 mit 35 Wochenstunden angeboten. Dies bedeutet eine 
Betreuungszeit von 7 Stunden am Stück pro Tag. Aufgrund von erhöhtem 
Personalaufwand ergibt sich folgender Gebührensatz: 
 
Verlängerte Öffnungszeit 35 Wochenstunden: (7-14 Uhr); ab 2,9 Jahren: 
 

Stufen Nettoeinkommen 
1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 

4 Kinder und 
mehr 

in der Familie unter 18 Jahren 

I: bis 1.500 €     

2015/2016 75 € 60 € 55 € 25 € 

II: 1.500€ bis 2.600 €     

2015/2016 128 € 100 € 65 € 30 € 

III: über 2.600 €     

2015/2016 150 € 125 € 85 € 60 € 

 
Die Ganztagesbetreuung für Kinder ab 3 Jahren kann in allen städtischen Kitas 
wahlweise an 5 Tagen oder bis zu 3 Tagen pro Woche in Anspruch genommen 
werden. Auch für diese Betreuungsform gibt es keine Empfehlung der 
Landesverbände. Wir schlagen daher, in Anlehnung an die Regelgruppenerhöhung, 
folgenden Gebühren vor.  
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Ganztagesbetreuung 5 Tage pro Woche (Mo-Do 7-17 Uhr und Fr 7-14 Uhr; 47 
Wochenstunden) ab 2,9 Jahren: 
 

Stufen Nettoeinkommen 
1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 

4 Kinder und  
mehr 

in der Familie unter 18 Jahren 

I: bis 1.500 €  Bisher  Bisher  Bisher  

2015/2016 195 € 190 € 134 € 130 € 67 € 65 € 40 € 

II: 1.500 € bis 2.600 €  Bisher  Bisher  Bisher  

2015/2016 270 €  260 € 195 € 190 € 135 € 130 € 95 € 

III: über 2.600 €  Bisher  Bisher  Bisher  

2015/2016 325 € 315 € 265 € 255 € 195 € 190 € 125 € 

 
 
Beitragssätze für die Ganztagesbetreuung bis zu 3 Tage pro Woche (42 
Wochenstunden): 
 

Stufen Nettoeinkommen 
1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 

4 Kinder und  
mehr 

in der Familie unter 18 Jahren 

I: bis 1.500 €  Bisher  Bisher  Bisher  

2015/2016 130 € 128 € 90 € 86 € 47 € 45 € 30 € 

II: 1.500 € bis 2.600 €  Bisher  Bisher  Bisher  

2015/2016 185 €  175 € 145 € 140 € 90 € 86 € 45 € 

III: über 2.600 €  Bisher  Bisher  Bisher  

2015/2016 245 € 234 € 190 € 180 € 135 € 128 € 85 € 

 
In allen drei städtischen Kitas werden zudem bis zu 10 Kinder in einer Krippengruppe 
mit verlängerter Öffnungszeit von 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr betreut. Aufgenommen 
werden Kinder ab dem vollendeten 1sten Lebensjahr längstens bis zum 3ten 
Geburtstag. Die neue Kindertagesstätte am Bleichberg hat zusätzlich eine 
Ganztageskrippe für bis zu 10 Kinder. Hierfür gab es bisher noch keine Gebühren. 
Die Gebührenempfehlung sowie die aktuellen Kosten sehen Sie in der folgenden 
Übersicht: 
 
Krippengruppe (7-14 Uhr; 35 Wochenstunden): 

Stufen Nettoeinkommen 
1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 

4 Kinder und  
mehr 

in der Familie unter 18 Jahren 

I: bis 1.500 €  Bisher  Bisher  Bisher  Bisher 

2015/2016 200 € 190 € 148 € 140 € 95 € 90 € 50 € 50 € 

II: 1.500 € bis 2.600 €  Bisher  Bisher  Bisher  Bisher 

2015/2016 295 € *  275 € 215 € 185 € 145 € 135 € 75 € 75 € 

III: über 2.600 €  Bisher  Bisher  Bisher  Bisher 

2015/2016 385 € 375 € 300 € 285 € 195 € 185 € 115 € 110 € 

*die Landesempfehlung orientiert sich an 6 Stunden Betreuung pro Tag 
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Anzahl Mittagessen der städtischen Kindergärten

Hochrechnung 2015
Ø

Essenszahlen Januar Februar März April Mai

Bleichberg 166 187 255 237 193 207,6

Brühl 303 298 351 323 282 311,4

Kunterbunt 352 359 416 370 257 350,8

Gesamt 821 844 1022 930 732 869,8

aufs Jahr 9.852 10.128 12.264 11.160 8.784 10.003

Durchschnitt Ø 10.003 Essen pro Jahr

Essenspreis gesamt: 4,00 € 40.010,80 €

 + Lieferpauschale 1.500,00 € 1.500,00 €

41.510,80 €

./. Essenspreis neu: Eltern 2,20 22.005,94 €

Gesamtaufwand Stadt 19.504,86 €

Ganztageskrippe (Mo-Do 7-17 Uhr und Fr 7-14 Uhr; 47 Wochenstunden): 
 

Stufen Nettoeinkommen 
1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 

4 Kinder und  
mehr 

in der Familie unter 18 Jahren 

I: bis 1.500 €     

2015/2016 295€ 240 € 155 € 80 € 

II: 1.500€ bis 2.600 €     

2015/2016 390 € 310 € 205 € 115 € 

III: über 2.600 €     

2015/2016 445 € 395 € 255 € 120 € 

 
Wir setzen erstmals einen Gebührentatbestand für diese Betreuungsform fest. 
 
 
Kosten des Mittagessens 
 
In allen städtischen Kitas werden Kinder, die eine Ganztagesbetreuung oder einen 
Krippenplatz in Anspruch nehmen, mit einem Mittagessen versorgt. 
Bis Dezember 2014 wurde das Essen aus der Küche der ADK – GmbH für 
Gesundheit und Soziales zum Preis von 3,70 € geliefert.  
Seither liefert ein Gastronom aus Blaubeuren regionales, frisch gekochtes und 
qualitativ hochwertiges Essen zum Preis von 4 €. Hinzu kommt eine Lieferpauschale 
von 7,50 € pro Tag. 
Bisher zahlen die Eltern für die fünftägige Inanspruchnahme des Mittagessens 36€, 
bei dreitägiger Inanspruchnahme 22€. Diese Preise sind nicht mehr länger haltbar. 
 
Der Verwaltungsvorschlag, künftig bei einer wöchentlichen Inanspruchnahme von 5 
Essen 60 € monatlich und bei 3 Essen pro Woche 36 € monatlich zu erheben, fand im 
Kindergartenausschuss keine Zustimmung.  
Abschließend wurde, entsprechend einem Antrag eines Ausschussmitgliedes, bei 2 
Gegenstimmen beschlossen, dass die Stadt künftig jedes „Kindergartenessen“ mit 
1,80 € bezuschusst.  
Wir schlagen deshalb vor, die Monatspauschale bei 5-tägiger Inanspruchnahme auf 
45 € und bei 3-tägiger Inanspruchnahme auf 27 € festzusetzen. 
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3. Beschlussvorschlag: 
 
Entsprechend der Empfehlung des Kindergartenausschusses werden die Gebühren 
für das Kindergartenjahr 2015/2016 für Regelplätze, Ganztagesplätze sowie für 
Krippenplätze wie folgt festgesetzt: 
 

a) Gebühren für den Besuch einer Regelgruppe mit oder ohne verlängerte 
Öffnungszeit (30 Wochenstunden): 

 

Stufen Nettoeinkommen 
1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 

4 Kinder und  
mehr 

in der Familie unter 18 Jahren 

I: bis 1.500 €  Bisher  Bisher  Bisher  Bisher 

2015/2016 60 € 59 € 49 € 48 € 36 € 35 € 10 € 10 € 

II: 1.500 € bis 2.600 €  Bisher  Bisher  Bisher  Bisher 

2015/2016 100 € 97 € 76 € 74 € 50 € 49 € 18 € 18 € 

III: über 2.600 €  Bisher  Bisher  Bisher  Bisher 

2015/2016 130 € 125 € 100 € 97 € 68 € 65 € 40 € 40 € 

 
b) Gebühren für die Betreuung von Kindern im Alter von 2,0 – 2,9 Jahren in 

einer altersgemischten Gruppe (30 Wochenstunden): 
 

Stufen Nettoeinkommen 
1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 

4 Kinder und 
mehr 

in der Familie unter 18 Jahren 

I: bis 1.500 €  Bisher  Bisher  Bisher  Bisher 

2015/2016 78 € 76 € 63 € 61 € 45 € 44 € 14 € 14 € 

II: 1.500 € bis 2.600 €  Bisher  Bisher  Bisher  Bisher 

2015/2016 140 € 120 € 125 € 120 € 63 € 61 € 27 € 26 € 

III: über 2.600 €  Bisher  Bisher  Bisher  Bisher 

2015/2016 160 € 155 € 125 €   123 € 85 € 81 € 51 € 51 € 

 
c) Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern über 2,9 Jahren im neuen Modell 

mit 35 Wochenstunden: 
 

Stufen Nettoeinkommen 
1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 

4 Kinder und 
mehr 

in der Familie unter 18 Jahren 

I: bis 1.500 €     

2015/2016 75 € 60 € 55 € 25 € 

II: 1.500€ bis 2.600 €     

2015/2016 128 € 100 € 65 € 30 € 

III: über 2.600 €     

2015/2016 150 € 125 € 85 € 60 € 

 
 
 



 

6 

d) Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern über 2,9 Jahren in der 
Ganztagesbetreuung (47 Wochenstunden): 

 
5 Tage  

Stufen Nettoeinkommen 
1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 

4 Kinder und  
mehr 

in der Familie unter 18 Jahren 

I: bis 1.500 €  Bisher  Bisher  Bisher  

2015/2016 195 € 190 € 134 € 130 € 67 € 65 € 40 € 

II: 1.500 € bis 2.600 €  Bisher  Bisher  Bisher  

2015/2016 270 €  260 € 195 € 190 € 135 € 130 € 95 € 

III: über 2.600 €  Bisher  Bisher  Bisher  

2015/2016 325 € 315 € 265 € 255 € 195 € 190 € 125 € 

 
3 Tage 

Stufen Nettoeinkommen 
1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 

4 Kinder und  
mehr 

in der Familie unter 18 Jahren 

I: bis 1.500 €  Bisher  Bisher  Bisher  

2015/2016 130 € 128 € 90 € 86 € 47 € 45 € 30 € 

II: 1.500 € bis 2.600 €  Bisher  Bisher  Bisher  

2015/2016 185 €  175 € 145 € 140 € 90 € 86 € 45 € 

III: über 2.600 €  Bisher  Bisher  Bisher  

2015/2016 245 € 234 € 190 € 180 € 135 € 128 € 85 € 

 
e) Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in der 

Krippengruppe (35 Wochenstunden; 7 - 14 Uhr): 
 

Stufen Nettoeinkommen 
1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 

4 Kinder und  
mehr 

in der Familie unter 18 Jahren 

I: bis 1.500 €  Bisher  Bisher  Bisher  Bisher 

2015/2016 200 € 190 € 148 € 140 € 95 € 90 € 50 € 50 € 

II: 1.500 € bis 2.600 €  Bisher  Bisher  Bisher  Bisher 

2015/2016 295 €   275 € 215 € 185 € 145 € 135 € 75 € 75 € 

III: über 2.600 €  Bisher  Bisher  Bisher  Bisher 

2015/2016 385 € 375 € 300 € 285 € 195 € 185 € 115 € 110 € 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

7 

f) Elternbeiträge für die Betreuung in der Ganztageskrippe (47 Wochenstunden; 
Mo-Do 7 – 17 Uhr, Fr 7 – 14 Uhr): 

 

Stufen Nettoeinkommen 
1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 

4 Kinder und  
mehr 

in der Familie unter 18 Jahren 

I: bis 1.500 €     

2015/2016 295€ 240 € 155 € 80 € 

II: 1.500€ bis 2.600 €     

2015/2016 390 € 310 € 205 € 115 € 

III: über 2.600 €     

2015/2016 445 € 395 € 255 € 120 € 

 
 
g) Die Essenspauschale wird bei der 5-tägigen Inanspruchnahme des 

Mittagessens auf 45 € und bei einer bis zu 3 tägigen Inanspruchnahme auf 27 € 
monatlich festgesetzt. Krankheits- oder sonstige Fehlzeiten werden nicht 
berücksichtigt. 

 
 
Gefertigt: 
 
Laichingen, 25.06.2015 
 
 
 
 
Dierstein    Schmid-Harscher/Fabian  Klaus Kaufmann 
Sachgebietsleiter   Amtsleiterin/Amtsleiter  Bürgermeister 


